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Merkblatt «Gefahrloses Grillvergüngen»  
 

Geniessen Sie die gemütliche Grillzeit ohne Gefahren. Wir haben für Sie die wichtigsten 

Vorsichtsmassnahmen zusammengestellt: 

 

Allgemeine Vorsichtsmassnahmen 
 

Grill-Standort 

 Achten Sie schon vor dem Anheizen darauf, dass der Grill standfest auf einer stabilen Unterlage steht.  

 Halten Sie bei der Platzierung des Grills immer genügend Abstand (mindestens einen Meter) zu brennbaren 

Materialien wie Gartenmöbeln oder Sonnenstoren.  

 Grillieren Sie nur im Freien.  

 Lassen Sie den Grill nie unbeaufsichtigt, besonders nicht, wenn Kinder oder herumtollende Haustiere in der 

Nähe sind.  

 Achten Sie auf den Wind, welcher Funkenflug verursachen kann. Die winzigen Funken können auch weit 

entferntes Gras, Heu oder Laub in Brand setzen. 

 

Gewappnet für den Ernstfall 

 Halten Sie beim Grillieren immer einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher bereit. 

 

Grillen unterwegs 

 Nutzen Sie die offiziellen Grillplätze und lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt.  

 Löschen Sie das Feuer nach dem Grillieren mit Erde oder Sand. 

 

 

Vorsichtsmassnahmen für Holzkohlegrill 
 Als Anzündhilfen z. B. Anzündwürfel, Anzündkamin oder Brennpaste verwenden. Niemals Benzin, Brennsprit 

oder andere Brandbeschleuniger einsetzen. Diese verpuffen beim Anzünden und können explosionsartig zu 

Stichflammen führen. 

 Die Asche mindestens 48 Stunden abkühlen lassen. Auch nach dieser langen Zeit können sich noch 

Glutnester in der Asche befinden. Restliche Glut mit Wasser löschen und die Asche in einem feuersicheren 

Behälter entsorgen. Saugen Sie die Asche auf keinen Fall mit einem Staubsauger auf. 

 

 

Vorsichtsmassnahmen für Gasgrill 
 Prüfen Sie regelmässig, ob die Gasleitungen noch dicht sind. Leitung dazu mit  

Seifenwasser bestreichen. Entstehen bei der Überprüfung Luftblasen, weist  

dies auf undichte Stellen hin und die Leitung muss fachmännisch ersetzt  

werden.  

 Macht sich ein Gasgeruch bemerkbar schliessen Sie das Ventil sofort. 

 In der Nähe des Gasgrills nicht rauchen. 

 Schliessen Sie bei Nichtbenützung die Ventile und bewahren Sie die 

Gasbehälter nie im Innern von Gebäuden auf. 
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Vorsichtsmassnahmen für Elektrogrill 
 Kontrollieren Sie vor dem Grillen das Kabel auf Defekte. Bei einem Defekt  

das Kabel fachmännisch ersetzen lassen. 

 

Unfall/Brand trotz Achtsamkeit 
 Falls es trotz allen Vorsichtsmassnahmen zu einem Unfall kommt, kühlen Sie Brandwunden sofort und für 

längere Zeit. 

 Bei einem Brand gilt immer:  

1. Alarmieren: Feuerwehr-Notruf Telefon-Nr. 112, gefährdete Personen warnen 

2. Retten: Menschen und Tiere aus dem Gefahrenbereich bringen 

3. Löschen: Brand mit geeigneten Mitteln bekämpfen, eintreffende Feuerwehr einweisen. 

 

 

Wer zahlt bei Schäden 
 Beschädigt der Brand den Grill, Gartenmöbel oder weiteres Mobiliar, ist dies ein Fall für die 

Hausratversicherung.  

 Hinterlässt der Brand Spuren am Gebäude, greift bei Mietern die Haftpflichtversicherung, bei Eigentümern 

die Gebäudeversicherung.  
 


